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Hierzu tritt heute noch die andere Erwägung; über Bellenz thront zur Stunde 
noch die alte Feste Schwyz, in der der Urner Landvogt residirte und das 
Untertanenland Tessin beherrschte. Die Erinnerung an dieses nicht immer milde 
und die Interessen und das Wohlergehen der Untertanen nicht immer erstreben
de Scepter ist im Tessinervolke nicht erloschen und diese Erinnerung hilft bei, 
dass sich die Tessiner trotz allem und allem, was man für sie tut, nicht recht als 
eins mit den Schweizern jenseits der Berge fühlen. Dies ist die Ursache, warum 
die Irredenta im Tessin Boden findet, wie anlässlich der lächerlichen Erregung 
über die Äusserungen des Oberstlt. Kind deutlich zu Tage tra t.1 Wenn jetzt im 
Kanton Tessin Befestigungen gebaut werden, so wird von den Agenten der 
Irredenta diesem eine Deutung gegeben werden, die sicherlich nicht erwünscht 
ist, und die Sache wird in den Blättern auf eine Art besprochen werden, die den 
Zwecken der Befestigung schadet und sicherlich auch dem Verhältnis zum 
Nachbarstaat2.

Ich will nicht unterlassen, auch noch einen letzten Grund dafür anzuführen, 
dass es nicht zweckdienlich wäre, diese Abänderung zu der den Räten einge
reichten Vorlage zu machen, obschon es nur meinen Anschauungen dienen 
würde, wenn die Räte sich dadurch veranlasst sehen würden, einstweilen auf die 
ganze Vorlage nicht einzutreten. In meinem voriges Jahr zu den Akten gegebe
nen Memorial kam ich zu dem Schluss, es dürfe für unsere Befestigung nicht 
mehr verlangt werden, als zum Unterhalt der vorhandenen Werke und zu ihrer 
gehörigen Armirung erforderlich sei. Statt dessen wurden in der Vorlage von den 
Räten sehr grosse Summen verlangt, und dieses Verlangen eingehend begründet. 
Es ist bekannt, dass bei den Räten sehr geringe Neigung vorhanden ist, diese 
grossen Summen zu bewilligen. Ich fürchte sehr, dass in der Abänderung der 
wohl und eingehend begründeten Vorlage ein erwünschter Vorwand erblickt 
werden könnte, überhaupt nicht auf dieselbe einzutreten.

1. Wenige Wochen zuvor hatte sich Oberstlt. Gottfried Kind, Chur, am Schluss einer militärischen 
Übung abfällig über die Tessiner Truppen und die Tessiner Bevölkerung geäussert und lebhafte 
Proteste ausgelöst.
2. Zu diesen Spannungen publizierte Wille den Artikel Militärischer Geist und Chauvinismus 
(Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, Februar 1910).
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . de Claparède, 
an den deutschen Reichskanzler, Th. von Bethmann Hollweg

Kopie
N  Berlin, 18. November 1909

Mit gefälliger Note vom 14. Oktober1 haben Eure Excellenz, in Antwort auf 
den schweizerischen Vorschlag einer schiedsrichterlichen Erledigung des Mehl-

1. E 6/17.

dodis.ch/43122dodis.ch/43122

http://dodis.ch/43122
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/43122


594 18. N O V E M B E R  1909

konflikts, dem ergebenst Unterzeichneten mitgeteilt, dass die Kaiserliche Regie
rung sich mit Bezug auf die technische Frage, ob in Deutschland eine Ausfuhr
prämie für Mehl ausgerichtet werde, nicht den unberechenbaren Chancen eines 
Schiedsgerichts aussetzen könne, hingegen nach wie vor bereit sei, die sog. 
Rechtsfrage, d. h. die Frage, ob die Schweiz berechtigt wäre, «den vertraglich 
gebundenen Mehlzoll wegen der Bestimmungen der deutschen Einfuhrschein
ordnung zu erhöhen», einem Schiedsgericht zur Entscheidung zu unterbreiten. 
Dieser Erklärung war die Bemerkung beigefügt, es habe aber den Anschein, als 
ob in dieser Frage die Auffassung der Schweiz von der deutschen nicht mehr 
abweiche.

In Erwiderung hierauf hat der ergebenst Unterzeichnete im Aufträge seiner 
Regierung die Ehre, zunächst berichtigend festzustellen, dass schweizerischer- 
seits nie von einer Erhöhung des Mehlzolles, sondern immer nur von der 
Erhebung einer besondern Gebühr als Ausgleich der Wirkungen der deutschen 
Prämie die Rede war, ferner dass die Auffassung der Schweiz sich hinsichtlich 
der Rechtsfrage in keiner Weise geändert hat. Die Ansicht des Schweizerischen 
Bundesrates ist, in Abweichung von derjenigen der Kaiserlichen Regierung, 
nach wie vor die, dass der von Deutschland bei den Handelsvertragsverhandlun
gen als Schutz des schweizerischen Mühlengewerbes acceptierte Mehlzoll und die 
von Deutschland entrichtete Prämie, welche die Wirkung dieses Zolles aufhebt, 
sich gegenseitig ausschliessen, die Prämie daher mit dem Sinn und Geiste des 
Vertrages unvereinbar sei und es der Schweiz folglich freistehen müsse, die 
Folgen der Prämie durch Erhebung einer besondern Gebühr oder auf andere 
Weise auszugleichen.

Nachdem nun eine Entscheidung der Prämienfrage von der Kaiserlichen 
Regierung abgelehnt wird, sieht sich der Schweizerische Bundesrat zu seinem 
Bedauern genötigt, konstatieren zu müssen, dass seine Bemühungen, eine 
schiedsrichterliche Erledigung des Streites herbeizuführen, gescheitert sind.

Die in der Note Eurer Excellenz ausgesprochene Annahme, dass infolge der 
durch den Erlass des Herrn Reichskanzlers vom 30. Juli, am 1. Oktober in Kraft 
getretenen Kürzung der Ausfuhrvergütung um 55 Pfg. per 100 kg die Mehlaus
fuhr nach der Schweiz sich vermindern werde, hat sich bis jetzt nicht als 
zutreffend erwiesen. Die erste Wirkung jener Massnahme war die, dass die 
Mehleinfuhr aus Deutschland, die in den vorausgegangenen 6 Monaten zwischen 
21,235 q und 28,489 q schwankte, im Monat August auf 40,322 q stieg, was wohl 
dem Bemühen der Exporteure zuzuschreiben ist, vor der Inkraftsetzung des 
Erlasses noch für ein möglichst grosses Quantum die unverminderte Prämie zu 
erhalten. Um so eher hätte eine Abnahme der Einfuhr im Oktober stattfinden 
müssen. Statt dessen hat sie aber in diesem Monat, nach der provisorischen 
Ziffer, wieder 25,300 q betragen, was die hierseits gehegten Zweifel an einer 
erheblichen Wirkung der genannten Prämienkürzung als berechtigt erscheinen 
lässt.

Diese statistische Feststellung, welche der Schweizerische Bundesrat vor einer 
Erwiderung auf die Note Eurer Excellenz abwarten wollte, lässt befürchten, dass 
die abnorme Einfuhr aus Deutschland fortdauern, ja vielleicht zunehmen und 
Massnahmen zum Schutze der schweizerischen Mühlenindustrie nötig machen
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werde. Der Schweizerische Bundesrat behält sich deshalb, nachdem nun auf ein 
Schiedsgericht verzichtet werden muss, alle ihm zweckmässig erscheinenden 
autonomen Entschliessungen vor.

Gegenüber den in der Note Eurer Excellenz wiederholten frühem Ausführun
gen über das deutsche Rückvergütungssystem hält der Schweizerische Bundesrat 
in allen Teilen an seiner, der Kaiserlichen Regierung ebenfalls bekannten 
Ansicht fest, dass in diesem System eine Ausfuhrprämie für Mehl erster Klasse 
enthalten sei2.

2. Der deutsche Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von Koerner, nahm die Note mit Bedauern auf, 
da der Bundesrat nicht bereit sei, von sich aus mehr für die schweizerischen Müller zu tun. Er hoffe, 
die schweizerischen Massregeln würden deutscherseits nicht nach Gegenmassnahmen rufen, die einen 
gespannten politischen Zustand zur Folge hätten. Angesichts der drohenden Haltung Frankreichs und 
der USA auf handelspolitischem Gebiet hätten die Schweiz und Deutschland allen Grund, freund
schaftlich zueinander zu stehen (E 6/20).

Nach der Ablehnung eines Schiedsgerichts durch Deutschland gab der Bundesrat seine Bemühun
gen, den Mehlzollkonflikt auf internationaler Ebene zu lösen, auf. Allerdings ging auch die 
Mehleinfuhr aus Deutschland ab 1909 deutlich zurück. In der Diskussion über den Geschäftsbericht 
des Bundesrates für das Jahr 1910 erklärte Bundesrat Deucher am 23. Juni 1911 vor dem Nationalrat: 
Die Frage des Mehlzolls ist international erledigt, nachdem das Schiedsgericht nicht zu Stande kam. 
In der letzten Zeit fand eine Konferenz der beteiligten Departemente statt, wie auf autonomem 
Wege geholfen werden könne. Der Bundesrat ist aber genötigt, langsam vorzugehen, und muss sich 
hüten, eine Brotverteuerung zu veranlassen (E 1001 (C) d 1/166).
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E 2300 Rom, Archiv-Nr. 14

Der schweizerische Gesandte in Rom, J. B. Pioda, an den Bundespräsidenten und 
Vorsteher des Politischen Departementes, R. Comtesse

PB handschriftlich Rome, 9 février 1910

[ . . . ] '

Le Roi m’a montré beaucoup d’intérêt au sujet du voyage en Suisse de Mr. 
Fallières et aurait voulu avoir quelques détails sur le lieu et la date de la 
rencontre. Naturellement j ’ai dû lui dire que je n’en savais pas au-delà de ce 
qu’en ont dit les journaux. Il m’a parlé de même de l’éventualité d’une visite de 
l’Empereur d’Allemagne à l’occasion des grandes manœuvres suisses. Il m ’a dit 
que cela doit être très intéressant de voir nos troupes manœuvrer. Le Ministre de 
Bavière qui était à la conversation remarqua que cela devait avoir une saveur 
spéciale que de voir des «milices» manœuvrer. Le roi interrompit en disant «Soit, 
des milices, mais des milices fort bien instruites et dont on a augmenté le temps 
d’instruction. D ’autre part on abrège le temps aux armées permanentes: il en 
résultera bientôt un tel rapprochement qu’il n ’y aura plus que peu de différence 
entre les armées dites de «milice» et les armées permanentes. E t vous en Suisse 
vous dépensez en proportion beaucoup plus que nous pour l’armée et vous avez

1. Allgemeine Berichterstattung über die Verhältnisse in Italien.
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